
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vorlage  
Nr. 46 

 

 

 

 
an die 28. Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

 
 
 

Entwurf  
Elftes Kirchengesetz zur Änderung des Landeskirchlichen Versorgungsgesetzes 

 
 

Die Kirchenleitung legt der 28. Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 
einen Entwurf für das Elfte Kirchengesetz zur Änderung des Landeskirchlichen Versorgungsgesetzes 
in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens zur Beratung und Beschlussfassung vor.  
 
 
 
 
Dresden, am 27. März 2023 
 

 
 
 

Die Kirchenleitung  
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

 
 
 
 

Tobias Bilz 
Landesbischof 
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– Entwurf – 

Elftes Kirchengesetz zur Änderung des Landeskirchlichen Versorgungsgesetzes 

Vom  

Reg.-Nr. 610 50 

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens hat gemäß § 39 Nummer 2 

der Kirchenverfassung das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 
Änderung des Landeskirchlichen Versorgungsgesetzes 

Nach § 40 des Landeskirchlichen Versorgungsgesetzes vom 25. März 1991 (ABl. 1991 S. A 29), zuletzt 

geändert durch Kirchengesetz vom 13. November 2022 (ABl. 2022 S. A 228), wird folgender § 40a 

eingefügt: 

„§ 40a 
Einmalige Energiepreispauschale 

(1) Versorgungsempfänger erhalten eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro, 

wenn sie am 1. Dezember 2022 

1. Versorgung erhalten haben und  

2. ihren Wohnsitz im Inland hatten. 

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn Versorgungsempfänger 

1. Anspruch auf eine Energiepreispauschale nach Abschnitt XV des Einkommensteuergesetzes in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730), in der jeweils geltenden 

Fassung, haben oder 

2. im Dezember 2022  

a) anzurechnende Versorgungsbezüge nach § 33 bezogen haben oder  

b) eine Rente nach § 34 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 oder Nr. 1a bezogen haben. 

(3) Versorgungsempfänger haben zur Feststellung des Anspruchs die erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen. Für den Fall, dass erst nachträglich Tatsachen bekannt werden, die den Anspruch nach 

Absatz 2 ausschließen, steht die Zahlung der Energiepreispauschale unter dem Vorbehalt der 

Rückforderung. 

(4) § 2 Absatz 1 und § 31 geltend entsprechend.“ 

§ 2 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

 



 

Begründung 

Allgemein 

Mit dem Gesetz soll eine Lücke hinsichtlich der Energiekostenpauschale geschlossen werden.  

Der Bund hat im Maßnahmenpaket zur Sicherung einer bezahlbaren Energieversorgung und zur Stärkung 

der Einkommen vom 3. September 2022 u. a. Einmalzahlungen für Rentnerinnen und Rentner sowie 

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Bundes zum 1. Dezember 2022 in Höhe von 

300 € vorgesehen (Gesetz über die Gewährung einer einmaligen Energiepreispauschale an 

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Bundes vom 7. November 2022, 

BGBl. I 2022 S. 1985). 

Das Bundesgesetz gilt nicht für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der Länder 

und der Kirchen. Der Freistaat Sachsen hat mit dem Sächsischen Energiepreispauschale-Gesetz vom 

1. Februar 2023 (SächsGVBl. S. 34) eine eigene Rechtsgrundlage geschaffen.  

Auch die EKD hat eine entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen, die für die meisten Gliedkirchen 

Anwendung findet.  

Die sächsische Landeskirche muss wegen der eigenständigen Versorgungsregelungen die Zahlung selbst 

durch Kirchengesetz regeln. 

Um Doppelzahlungen zu vermeiden, erfolgt neben Renten der gesetzlichen Rentenversicherung, 

Einkommen oder weiteren (anzurechnenden) Versorgungsbezügen keine Zahlung der 

Energiepreispauschale (Ausschlussgründe). 

Von der Energiepreispauschale profitieren unter Berücksichtigung der Ausschlussgründe 83 der 

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Durch die Versicherung in der gesetzlichen 

Rentenversicherung bis 1999 haben die meisten Versorgungsempfängerinnen und -empfänger die 

Energiepreispauschale bereits mit der gesetzlichen Rente zum 15. Dezember 2022 erhalten.  

Die Auszahlung der Energiepreispauschale an Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 

soll mit den laufenden Bezügen erfolgen, soweit keine Ausschlussgründe vorliegen. Die 

Energiepreispauschale wird als steuerpflichtige Einnahme vollständig der Lohn- und 

Einkommensbesteuerung unterliegen. 

Zu § 1 (§ 40a LVG) 

Zu Absatz 1 

Anspruchsberechtigte sind Versorgungsempfänger gemäß § 1 Abs. 1 LVG (Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sowie ihre Hinterbliebenen, die jeweils schon Versorgung 

erhalten). 

Die Energiepreispauschale wird nur gewährt, wenn Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfänger am 1. Dezember 2022 Anspruch auf einen Versorgungsbezug hatten. 

Versorgungsbezüge sind in § 4 LVG definiert, insbesondere Ruhegehälter sowie Witwen- und Waisengeld. 

Darüber hinaus ist der Anspruch der Berechtigten nach diesem Gesetz daran gebunden, dass am 1. 

Dezember 2022 ein Wohnsitz im Inland bestanden haben muss. 



 
 

 

Zu Absatz 2 

Zu Nr. 1 

Zur Vermeidung doppelter Zahlungen an Berechtigte regelt Absatz 2 Nr. 1, dass gewährte oder noch zu 

leistende Energiepreispauschalen 

– aus eigener Erwerbstätigkeit, 

– aus Renten, 

– aus weiteren innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes zustehenden 

Versorgungsbezügen 

den Anspruch ausschließen. 

Berechtigte erhalten nach diesem Gesetz keine Energiepreispauschale, soweit ihnen eine solche nach 

§§ 112 ff. EStG aus eigener Erwerbstätigkeit zustand oder zu einem späteren Zeitpunkt zustehen würde. 

Hiervon sind insbesondere folgende Fallgestaltungen erfasst: 

– Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, Witwen oder Witwer, die Einkünfte aus 

nichtselbstständiger Tätigkeit, aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus 

selbstständiger Tätigkeit erzielen bzw. 

– Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, die in ihrem aktiven Dienstverhältnis die 

Energiepreispauschale bereits im September 2022 erhielten (damit Sicherstellung des Vorrangs der 

Zahlung aus dem aktiven Dienstverhältnis) 

Zu Nr. 2 

a) Ausgeschlossen sind Zahlungen bei Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge (z. B. Ruhegehalt 

in einer anderen Landeskirche und Witwenversorgung in der EVLKS). Die Energiepreispauschale wird nur 

bei dem nach § 33 LVG voll zu gewährenden Versorgungsbezug ausgezahlt. 

b) Wer am 1. Dezember 2022 Anspruch auf eine dauerhafte Leistung aus der gesetzlichen 

Rentenversicherung, der Alterssicherung der Landwirte oder auf vergleichbare Leistungen aus anderen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat, wird am 15. Dezember 2022 eine Energiepreispauschale 

durch die gesetzliche Rentenversicherung erhalten. Das gilt auch, wenn dauerhafte Leistungen befristet 

sind (z. B. Erwerbsminderungsrenten). 

Sollten die Zahlungen solcher Renten in der gesetzlichen Rentenversicherung erst zu einem späteren 

Zeitpunkt rückwirkend zum 1. Dezember 2022 aufgenommen werden, liegt nachträglich ein 

Ausschlussgrund vor. 

Absatz 3 

Nachträgliche Kenntnis der auszahlenden zuständigen Stelle über die Gewährung entsprechender 

Leistungen (z. B. neben Renten, neben Einkommen, neben weiteren Versorgungsbezügen) berechtigen 

zur Rückforderung der nach diesem Gesetz gewährten Energiepreispauschale. Durch den gesetzlichen 

Vorbehalt haften die Berechtigten im Rahmen des Rückforderungsverfahrens der §§ 812 ff. BGB verschärft 

(vgl. § 31 zur Rückforderung von Versorgungsbezügen). 

Absatz 4 

Der Verweis auf § 2 Absatz 1 LVG stellt klar, dass sich der Anspruch gegen die Landeskirche als 

Dienstherrin richtet. Die Umsetzung und Auszahlung erfolgen über die Ev. Ruhegehaltskasse zusammen 

mit den laufenden Versorgungsbezügen. Dort liegen die technischen Voraussetzungen für eine 



 
 

 

unmittelbare Umsetzung vor, sodass mit einer Auszahlung im Monat nach Inkrafttreten des Gesetzes 

gerechnet werden kann. 

Hinsichtlich einer Rückforderung wird auf die für Versorgungsbezüge geltende Regelung des § 31 LVG 

verwiesen. 

 


